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Artikel 17: Der Ministerrat/der Rat

(1)               Der Ministerrat wird gemeinsam mit dem Europäischen Parlament als Gesetzgeber tätig
und nimmt die Aufgaben der Politikfestlegung und Koordinierungsaufgaben nach Maßgabe der
Verfassung wahr.

(1) Der Ministerrat/der Rat besteht aus je einem von jedem Mitgliedstaat auf
Ministerebene ernannten Vertreter für jede seiner Zusammensetzungen. Dieser
Vertreter ist als Einziger befugt, für den Mitgliedstaat, den er vertritt, verbindlich zu
handeln und das Stimmrecht auszuüben.

(2) Soweit in der Verfassung nichts anderes bestimmt ist, beschließt der
Ministerrat/Rat mit qualifizierter Mehrheit.

(3) Der Ministerrat/der Rat wird in der Formation als Legislativrat als
Gesetzgebungsorgan der Europäischen Union und in seinen anderen
Formationen als koordinierendes Organ tätig.

(4) Der Ministerrat/Rat kann die Kommission auffordern, die nach seiner Ansicht
zur Verwirklichung der gemeinsamen Ziele geeigneten Untersuchungen
vorzunehmen und ihm entsprechende Vorschläge zu unterbreiten.

Explanation (if any) :
In Artikel 17 sollen zunächst die allgemeinen Bestimmungen zum Ministerrat/Rat der EU festgelegt
werden. Die besonderen zur Koordinierung sollen in Artikel 17a, jene zur Gesetzgebung in Artikel
17b erfolgen.

Abs. (5) entspricht Artikel 208 EGV.


